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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 18. Oktober 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Die Einladung erfolgte am 07.10.2004 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker
Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich
GR. Matthias Pinter
GR. Dr. Herbert Thaller
GR. Rosana Scheiring
GR. Christine Hubmann
GR. Anton Steiner
GR. Gerald Kienreich
GR. Raimund Krenn
GR. Bernd Hoffmann (ab ca. 18:35 Uhr)
GR. Franz Haas 
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky
5. Dr. Silvia Millner zu Pkt. 7)
2. Sylvia Stary
6. DI Wernhard Pickl zu Pkt. 7)
3. Mag. Manfred Brandstätter zu Pkt. 8)
7. DI Franz Reiterer zu Pkt. 7)
4. OAR Heribert Szakmary zu Pkt. 8)
8. 

Entschuldigt waren:

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung der Protokolle vom 30.08., 03.09., 15.09.2004

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen

8. Dienstvertrag Mag. Brandstätter (nicht öffentlich)

9. Vermietung Steinhalle; Steuerrecht

10. Neubesetzung KEG-Beirat

11. Ausstattung und Einrichtung des Arztraumes in der Volksschule

12. Rinne Wohnhaus Kaiserbergstraße 19

13. Ansuchen um Genehmigung für Unterschreitung Abstand – Errichtung Carport

14. Aufnahme eines Fuhrparkmitarbeiters

15. Kanalabgabe Firma LLT (nicht öffentlich)

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. 
Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 14 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. GR Hoffmann trifft um etwa 18:35 Uhr im Sitzungssaal ein.
Pkt. 4) Genehmigung der Protokolle vom 30.08., 03.09. und 15.09.2004:

GR Scheiring möchte richtig stellen, dass sie sich für die Sitzung am 30.08.2004 entschuldigen ließ, da sie sich zum damaligen Zeitpunkt auf Urlaub befand, jedoch fälschlicherweise als nicht entschuldigt im Protokoll eingetragen wurde.
GR Ing. Doppelreiter teilt mit, dass er es prüfen lassen wird, ob das Hinterlassen eines Schmierzettels als Verständigung für einen Sitzungstermin ausreichend ist.
Zur Wortmeldung von GR Scheiring äußert der Bgm., dass der Verwaltung ihr Fernbleiben von der Sitzung nicht bekannt war.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll vom 30.08.2004 zu genehmigen. Die Gemeinderäte Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter, Dr. Thaller und Scheiring enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Betreffend das Protokoll vom 03.09.2004 weist GR Pinter darauf hin, dass unter Pkt. 9 nur zwei seiner Wortmeldungen protokolliert wurden. Er wiederholt seine Aussage und macht den Bgm. darauf aufmerksam, dass er in Hinkunft nicht seinen Bekannten- bzw. Verwandtenkreis dafür gebrauchen sollte, um die Gemeindräte bei bestimmten Tagesordnungspunkten zu einer Entscheidung zu drängen.
Weiters ersucht er um Aufnahme dieser Wortmeldung in das Protokoll vom 03.09.2004 und um Genehmigung des Protokolls in der nächsten Sitzung.
Daraufhin stellt der Bgm. den Antrag, das Protokoll unter Berücksichtigung des genannten Änderungswunsches zu genehmigen. GR Pinter stimmt dagegen, da er um Genehmigung im Zuge der nächsten Sitzung bat. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Zum Protokoll vom 15.09.2004 erwähnt GR Kienreich, dass die damalige Anregung von GR Scheiring, Gemeinderatssitzungen erst um 19 Uhr anzusetzen, offensichtlich nicht wahrgenommen wurde. Weiters äußert er, dass dies jedoch sinnvoll wäre, da für einige Gemeinderäte ein Beginn um 18:30 Uhr offenbar zu früh ist.
Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll vom 15.09.2004 zu genehmigen. Gem.Kassier Fröhlich enthält sich seiner Stimme, da er bei dieser Sitzung nicht anwesend war. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:
Bezug nehmend auf die Anfrage von GR Ing. Doppelreiter aus der letzten Sitzung erläutert der Bgm. anhand eines Planes, dass sich die 32-t-Beschränkungstafel in der Luttenbergerstraße auf Gemeindegebiet von Lannach befindet.
Zur Anfrage von GR Steiner aus der letzten Sitzung antwortet er, dass im Jahre 1977 letztmalig Brückenüberprüfungen stattgefunden haben, einige Brücken jedoch erst nach dieser Zeit errichtet wurden.

Weiters berichtet der Bgm., dass Herr Schaffler zur letzten Sitzung des Gemeindevorstandes eingeladen wurde, wo er seine Vorstellungen bezüglich einer möglichen Standortverlegung seines Betriebes präsentierte. Der Bgm. teilt mit, dass Herr Schaffler ebenso an einer der nächsten Gemeinderatssitzungen teilnehmen wird, um dem Gemeinderat sein Anliegen zu erläutern.
Betreffend die Vatikanreise informiert der Bgm. darüber, dass Herr Ing. Kahr mit der Organisation dieser Reise betraut wurde. Er ruft in Erinnerung, dass einige Gemeinderäte den Selbstkostenbeitrag in Höhe von EUR 150,-- noch nicht zur Einzahlung gebracht haben. Weiters teilt er mit, dass den Gemeinderäten das Programm für die Reise zugesandt wird.
Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

Gem.Kassier Fröhlich weist auf die hohe Aufwölbung am neuen Kreisverkehr hin und befragt den Obmann des Bauausschusses, ob eine derartige Ausführung im Ausschuss beschlossen wurde.
Daraufhin antwortet GR Pinter, dass die Bauarbeiten laut Plan erfolgt sind und die angesprochene Erhöhung von 50 cm auch im Gemeinderat beschlossen wurde.

Gem.Kassier Fröhlich erkundigt sich beim Obmann des Kulturausschusses danach, ob im heurigen Jahr kein Kulturherbst stattfinden wird.
Vizebgm. Ing. Flecker berichtet, dass heuer lediglich ein Kulturherbst in abgeschwächter Form geplant ist. Er teilt mit, dass eine Veranstaltung des Kulturherbstes im Zuge der Eröffnung der Steinhalle am 6.11.2004 abgehalten wird und ein Konzert der Bolschoi Don Kosaken am 27.11.2004 stattfinden wird. Weiters äußert er, dass im heurigen Jahr noch etwa 4–5 weitere Veranstaltungen des Kulturherbstes geplant sind, jedoch keine Aktivitäten seitens des Kulturausschusses vor der Eröffnung der Steinhalle gesetzt werden.
GR Scheiring ersucht um Berichterstattung betreffend die Umbauarbeiten im Gemeindewohnhaus Kaiserbergstraße 19.

In ihrer zweiten Anfrage erkundigt sie sich nach den tatsächlichen Kosten für Hallenanmietungen.
Bezug nehmend auf die erste Anfrage antwortet der Bgm., dass im Wohnhaus Kaiserbergstraße 19 lediglich in der Wohnung von Herrn Fuchs Erneuerungen im Badezimmer vorgenommen werden. DI Lesky ergänzt, dass Herr Fuchs neue Waschbecken und Fliesen angekauft hat, sowie den Estrich erneuern ließ.

GR Scheiring teilt mit, dass angeblich Umbauarbeiten an einer tragenden Mauer vorgenommen wurden. Daraufhin versichert DI Lesky, dass er diese Angelegenheit prüfen wird.
Auf die zweite Anfrage von GR Scheiring antwortet der Bgm., dass sich die genauen Kosten für Reinigung, Technik, Garderobier, Brandschutz und Security nach dem jeweiligen Stundenbedarf des Personals richten.
GR Scheiring weist darauf hin, dass sie bereits in der letzten Sitzung um Bekanntgabe dieser Kosten gebeten hat.

GR Mag. Neckermann erkundigt sich danach, bis wann der Ausbau der Mooskirchner Straße erfolgen wird. Des Weiteren weist sie darauf hin, dass die Straße enorme Unebenheiten aufweist.
In ihrer zweiten Anfrage möchte sie wissen, ob im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Lannach keine Bauvorschriften einzuhalten sind.

Betreffend den Ausbau der Landesstraße L340 berichtet der Bgm., dass die Bauarbeiten im Frühjahr des nächsten Jahres vorgenommen werden. Weiters teilt er mit, dass die Straße derzeit Senkungen aufweist, die im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen stehen.
Bezug nehmend auf ihre zweite Anfrage berichtet der Bgm., dass bei Bauvorhaben das Stmk. Baugesetz Anwendung findet.
GR Dr. Thaller erkundigt sich danach, warum die Dobler Straße am letzten Wochenende gesperrt war.

Weiters bezieht er sich auf seine Anfrage vom 03.09.2004 und auf eine der letzten amtlichen Mitteilungen betreffend Entsorgung von Leichtfraktion und möchte wissen, ob derzeit keine gelben Säcke mehr im Gemeindeamt erhältlich sind.

Auf die erste Anfrage antwortet der Bgm., dass ihm bezüglich einer Sperre der Dobler Straße nichts bekannt ist und meint, dass es sich vermutlich um ein Versäumnis der zuständigen Baufirma handelt.

Vizebgm. Ing. Flecker bezieht sich auf die zweite Anfrage von GR Dr. Thaller und berichtet, dass jeder Haushalt mit einem bestimmten Kontingent an Leichtfraktionssäcken versorgt wurde und es auch jederzeit möglich war gelbe Säcke im Gemeindeamt nach zu holen. Weiters meint er, dass zu Jahresende immer wieder Engpässe auftreten können.
Bediensteter Ing. Kahr ergänzt, dass der Vorrat an Leichtfraktionssäcken für das heurige Jahr bereits aufgebraucht wurde, obwohl ein größeres Kontingent als bisher zur Verfügung stand. Er berichtet, dass viele Bürger bereits im Sommer gelbe Säcke im Gemeindeamt nachgeholt haben und bereits zweimal vom AWV Deutschlandsberg ein bestimmtes Kontingent an Säcken nachgefordert wurde, welches jedoch schon wieder aufgebraucht ist. Des Weiteren informiert er darüber, dass der Gemeinde das Kontingent für das Jahr 2005 bereits für die übernächste Woche zugesagt wurde.
GR Dr. Thaller meint, dass das Problem dadurch entstanden ist, dass den einzelnen Haushalten weniger Säcke ausgehändigt wurden, als Abfuhren pro Jahr vorgesehen sind. Daraufhin erklärt Ing. Kahr, dass die Berechnung der Stückzahl der Leichtfraktionssäcke nach der Anzahl aller gemeldeten Personen in einem Haushalt erfolgt. Weiters weist er darauf hin, dass der Müll häufig falsch entsorgt wird und demzufolge ein höherer Verbrauch an gelben Säcken zu verzeichnen ist.
GR Kienreich erwähnt, dass die Bürger ein Recht darauf haben, jederzeit Leichtfraktionssäcke zu erhalten, da diese bereits beim Kauf der einzelnen Produkte bezahlt wurden.

Der Bgm. berichtet, dass es seitens der Gemeinde versucht wurde, eine zusätzliche Menge an Leichtfraktionssäcken zu erhalten und versichert, dieses Problem in der nächsten Sitzung des AWV anzusprechen und sich um ein größeres Kontingent für die Marktgemeinde Lannach zu bemühen.
GR Haas erkundigt sich danach, ob die Werbetafel der Gewerbetreibenden, welche derzeit beschädigt in der Nähe des neuen Kreisverkehrs liegt, erneuert und wieder aufgestellt wird.
Der Bgm. teilt mit, dass er vor der Beseitigung der desolaten Tafel Kontakt mit dem Obmann des Tourismusverbandes aufgenommen hat. 
GR Haas regt an, im Falle eines Standortwechsels der Werbetafel mit den jeweiligen Gewerbetreibenden Rücksprache zu halten.

Des Weiteren kritisiert GR Haas, dass die Sperren der Ortsdurchfahrt immer sehr schlecht beschildert sind. Er regt an, ausreichend Hinweistafeln anzubringen.
GR Kienreich teilt mit, dass sich Herr Kemp über massive Geruchsbildung an den Schächten oberhalb seines Grundstückes beklagt hat. Weiters äußert er, dass Herr Kemp dieses Problem bereits im Gemeindeamt vorgebracht hat, jedoch in diesem Fall noch nichts unternommen wurde.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass gemeinsam mit den Mitarbeitern des Fuhrparks intensiv nach möglichen Lösungen gesucht wurde und daraufhin bei einem dieser Schächte ein Filter eingebaut wurde. Weiters äußert er, dass Herr Kemp in letzter Zeit nichts mehr von einer Geruchsbelästigung erwähnt hat. Er vermutet, dass ein Austausch des Filters erforderlich sein wird und verspricht, eine Besichtigung vor Ort vorzunehmen.
GR Steiner fragt an, ob bereits ein Ergebnis der Bedarfsstudie betreffend die Errichtung einer Apotheke in Lannach vorliegt.
Weiters spricht er die Aussendung an, in welcher der Bevölkerung mitgeteilt wurde, dass derzeit eine kostenlose Entsorgung der Leichtfraktion im Wirtschaftshof möglich ist und erkundigt sich beim Obmann des Umweltausschusses danach, ob der Leichtfraktioncontainer im Wirtschaftshof kostenfrei von der Fa. Roth entsorgt wird. Er schlägt vor, wenn dies der Fall sein sollte, den Bürgern andere Säcke auszuhändigen, die dann bei der jeweiligen Abfuhr mit entsorgt werden.
Auf die erste Anfrage antwortet der Bgm., dass das Ergebnis der durchgeführten Bedarfsstudie hinsichtlich Errichtung einer Apotheke bereits vorliegt und dieses dem Rechtsvertreter von Frau Mag. Greimel, Herrn Dr. Sala, übermittelt wurde und in weiterer Folge an die Berufungsbehörde in Wien gesandt wurde. Des Weiteren informiert er darüber, dass das Ergebnis der Studie für die Mitglieder des Gemeinderates zur Einsichtnahme im Gemeindeamt aufliegt.
Vizebgm. Ing. Flecker erwähnt, dass er auf die zweite Anfrage von GR Steiner in der nächsten Sitzung antworten wird.

Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Ankauf Straßenverkehrszeichen – Erhöhung der VA-Position“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Errichtung einer VA-Position für die Musikschule Lannach“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Instandhaltung Straßenbauten; Straßenausbesserungen – Erhöhung der VA-Position“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR Steiner: „Bericht der Kassaprüfer“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
GR Steiner: „Ankauf Grundstück Schlossstraße 1“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR Scheiring: „Wirkliche Kosten für Security und Reinigung der Steinhalle“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Die Gemeinderäte Fröhlich, Scheiring, Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter, Dr. Thaller, Steiner, Kienreich, Haas und Pinter stimmen dafür. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 9) Vermietung Steinhalle; Steuerrecht:
Der Bgm. berichtet, dass Frau Mag. Möschl von der Fa. KommunalConsult an der Sitzung am 15.11.2004 teilnehmen wird und den Gemeinderat hinsichtlich des Steuerrechtes im Falle einer Vermietung der Steinhalle an Vereine und Organisationen informieren wird.
Weiters verliest er ein Schreiben der Fa. KommunalConsult in welchem darauf hingewiesen wird, dass im Rahmen des Betriebes der Steinhalle eine gewisse Mindestmiete zu verrechnen ist, die bei der Benützung der Steinhalle durch Lannacher Vereine und Institutionen von der Marktgemeinde Lannach getragen werden muss. In diesem Zusammenhang wird empfohlen einen Mietvertrag zwischen der Marktgemeinde Lannach und der Lannach KEG abzuschließen.
Der Bgm. erwähnt, dass dieser Punkt ausführlich in der Sitzung am 15.11.2004 behandelt werden wird.

Pkt. 10) Neubesetzung KEG-Beirat:
Der Bgm. verliest einen Teil des Tagesordnungspunktes „Nominierung Beiratsmitglieder“ aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung am 11.12.2002.
Er berichtet, dass gemäß d´Hondtschen Verfahren, die ÖVP-Fraktion nur 3 anstelle von 4 Hauptmitgliedern zu entsenden hat. 

Daraufhin stellt er den Antrag, Ing. Gerhard Flecker, Raimund Krenn und Bernd Hoffmann als Vertreter im KEG-Beirat zu belassen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Weiters weist er darauf hin, dass die bisher im KEG-Beirat gefassten Beschlüsse trotzdem rechtens sind.

Pkt. 11) Ausstattung und Einrichtung des Arztraumes in der Volksschule:
DI Lesky berichtet, dass seitens der Stmk. Landesregierung, FA 6B, darauf hingewiesen wurde, dass der Arztraum in der Volksschule nicht den aktuellen Richtlinien entspricht und eine neue Ausstattung notwendig ist.

Des Weiteren teilt er mit, dass Herr Dr. Pruckner eine Auflistung über die erforderlichen Ausstattungsgegenstände erstellt hat, für deren Anschaffung ein Betrag in Höhe von insgesamt EUR 1.498,24 inkl. MwSt. benötigt würde. 
Der Bgm. stellt den Antrag, die erforderlichen Gegenstände für den Arztraum der VS Lannach in Höhe von EUR 1.498,24 inkl. MwSt. anzukaufen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 12) Rinne Wohnhaus Kaiserbergstraße 19:
DI Lesky berichtet, dass eine Entwässerungsrinne am Grundstück Kaiserbergstraße 19 defekt war und Reparaturarbeiten in Höhe von EUR 1.317,35 inkl. MwSt. durchgeführt wurden. Weiters teilt er mit, dass im Voranschlag hierfür keine entsprechende Summe vorgesehen ist.
Der Bgm. stellt den Antrag, die angefallenen Kosten für die Reparatur der Entwässerungsrinne seitens der Marktgemeinde Lannach zu tragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 13) Ansuchen um Genehmigung für Unterschreitung Abstand – Errichtung Carport:
DI Lesky teilt mit, dass Herr Strohmeier um Errichtung eines Carports auf dem Grundstück Neuwiesenstraße 33 angesucht hat. Weiters erwähnt er, dass Herr Strohmeier eine Skizze vorgelegt hat, in welcher das Carport über der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Gut eingetragen ist.
Frau Scheiring erkundigt sich danach, ob im Falle einer Errichtung dieses Carports eine Sichtbehinderung gegeben wäre.
DI Lesky entgegnet, dass das Carport keine seitlichen Abschottungen aufweist und somit kaum Sichtbehinderungen entstehen würden.

GR Kienreich ist der Meinung, dass bei Beschluss einer Ausnahmeregelung in diesem Fall auch andere Bürger das gleiche Recht für sich in Anspruch nehmen möchten. Er weist darauf hin, dass eine ordnungsgemäße Vorgehensweise stattfinden sollte und meint, dass der Gemeinderat in diesem Fall noch nicht für eine Entscheidung zuständig ist. 
Der Bgm. stellt den Antrag, dass der Gemeinderat beschließen möge, dass Herr Strohmeier den vorgeschriebenen Mindestabstand unbedingt einzuhalten hat und keine Nutzung des öffentlichen Gutes erfolgen darf. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 7) Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen:

Zu diesem Tagesordnungspunkt sind Frau Dr. Silvia Millner von der BH Deutschlandsberg, Herr DI Wernhard Pickl von der BBL Leibnitz und Herr DI Franz Reiterer vom Amt der Stmk. Landesregierung, FA 18D, anwesend.

Einleitend berichtet der Bgm., dass betreffend des Beschlusses des Gemeinderates hinsichtlich einer generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen eine Stellungnahme der Stmk. Landesregierung eingeholt wurde. Er erwähnt, dass er den Beschluss zur generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung nicht vollzogen hat, da er der Meinung ist, dass der Vollzug erheblichen Schaden für die Marktgemeinde Lannach zur Folge hätte. Er ruft in Erinnerung, dass er zwei Wochen nach dieser Sitzung eine neuerliche Sitzung des Gemeinderates abgehalten hat und den Antrag gestellt hat, eine 32-t-Beschränkung auf Gemeindestraßen verordnen zu lassen. Jedoch wurde der ursprüngliche Beschluss zur Aufhebung der Gewichtsbeschränkung nochmals bestätigt. Daraufhin hat er bei der BH Deutschlandsberg beantragt, eine 32-t-Beschränkung auf Gemeindestraßen verordnen zu lassen, was nach Prüfung durch einen Sachverständigen auch erfolgt ist. Des Weiteren teilt er mit, dass aufgrund der Nichtbefolgung des Gemeinderatsbeschlusses eine Aufsichtsbeschwerde seitens GR Steiner eingebracht wurde.
Der Bgm. stellt erneut den Antrag, den Gemeinderatsbeschluss zur generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen aufzuheben, um die Marktgemeinde Lannach vor Schaden zu bewahren und vor allem die Sicherheit der Fußgänger zu wahren.

GR Steiner verliest die Anträge der Gemeinderäte Fröhlich, Ing. Doppelreiter, Kienreich, Mag. Neckermann, Pinter, Scheiring, Steiner und Dr. Thaller wie folgt:

Die Bezirksverwaltungsbehörde wird gebeten die verordnete Gewichtsbeschränkung 32t auf den Gemeindestraßen zurückzunehmen, da der Antrag auf Erlassung durch den Bürgermeister rechtswidrig ist.

Der Beschluss des Gemeinderates vom 14. und 28.06.2004 „Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen“ ist vom Bürgermeister zu vollziehen.

Antrag auf Erlassung einer Gewichtsbeschränkung 18 t ausgenommen Anrainer und Zustellverkehr auf den Gemeindestraßen: Hauptstraße, Breitenbachstraße, Oberblumeggstraße, Teiplstraße, Untere Teiplbergstraße, Moarbauerweg, Stoisserweg, Thalerhofweg, In der Schlieb, Frauengrabenweg und Klugweg.
Die Gewichtsbeschränkung am Apfelweg ist zu belassen.

Antrag auf Überprüfung der Brücken auf zulässige Belastbarkeit.

GR Steiner teilt mit, dass die 32-t-Beschränkung für das gesamte Gemeindegebiet, außer den Straßen Parkweg und Brunnweg, verordnet wurde. Weiters berichtet er, dass alle Gemeindestraßen im Gebiet Sajach-Hötschdorf auf 32 Tonnen beschränkt wurden, jedoch die Mooskirchner Straße auf 22 Tonnen beschränkt ist und somit eine Gewichtsbeschränkung auf 32 Tonnen für den übrigen Bereich sinnlos ist.
Er erwähnt, dass dieselben Voraussetzungen auch für die Dobler Straße und die Sankt Josefer Straße gelten.
Er zeigt sich darüber verwundert, dass der Bürgermeister auf den genannten Straßen eine 32-t-Beschränkung verordnen ließ, obwohl nur eine Befahrung der Straßen mit Fahrzeugen von höchstens 22 Tonnen möglich ist. Des Weiteren betont er, dass eine Überprüfung der Brücken auf ihre zulässige Belastbarkeit unbedingt erforderlich ist und meint, dass es bedenklich sei, dass vor beinahe 30 Jahren letztmalig eine Überprüfung der Brücken vorgenommen wurde.
Der Bgm. erwähnt, dass es zwar richtig ist, dass die Landesstraßen eine Gewichtsbeschränkung von 22 Tonnen aufweisen, jedoch mittels einer Zusatztafel darauf hingewiesen wird, dass Sattelkraftfahrzeuge von dieser Beschränkung ausgenommen sind.

Frau Dr. Millner erläutert den Mitgliedern des Gemeinderates einleitend die Vorgehensweise bei Erlassung einer Verordnung. Hinsichtlich des Gutachtens des verkehrstechnischen Sachverständigen, Herrn DI Pickl, berichtet sie, dass dieses ergeben hat, dass eine Verordnung einer 32-t-Beschränkung auf den Gemeindestraßen der Marktgemeinde Lannach angebracht ist.
Herr DI Pickl erklärt, dass Sattelfahrzeuge seit dem EU-Beitritt ein höheres Gesamtgewicht als 32 Tonnen aufweisen dürfen, jedoch sind die Gemeindestraßen nicht für derartige Tonnagen ausgelegt. Weiters weist er darauf hin, dass der größte Teil der Gemeindestraßen sehr schmal ist und Begegnungen zwischen PKWs und LKWs nur sehr schwer zu bewältigen sind. Seiner Meinung nach, sind die meisten Gemeindestraßen nicht einmal für eine Tonnagenbelastung von 18 Tonnen ausgelegt, jedoch sind die Erteilungen von Ausnahmegenehmigungen während den Sommermonaten durchaus zulässig.
GR Steiner zeigt sich darüber verwundert, dass es auf einmal doch möglich ist, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Er erklärt Herrn DI Pickl, dass ein Ansuchen eines Bürgers um Erteilung einer Ausnahmegenehmigung, welches vom Bgm. abgewiesen wurde, überhaupt erst zu dieser Situation geführt hat. 

Herr DI Pickl erwähnt, dass das Erteilen von Ausnahmegenehmigungen allgemein üblich ist und auch während der Tauwetterperiode erfolgen kann. 
Er teilt mit, dass sich im Falle einer generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkungen auf Gemeindestraßen der Erhaltungsaufwand für die Gemeinde vergrößern könnte. 

Bezüglich der Wortmeldung von GR Steiner entgegnet der Bgm., dass Herr Ruprecht um Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für das Führen von Lasten mit Sattelfahrzeugen angesucht hat und aufgrund dessen das Ansuchen abgelehnt wurde.

Herr DI Reiterer teilt dem Gemeinderat mit, dass der Ausbau des Straßennetzes seitens der EU, des Bundes und des Landes gefördert wurde. Er erklärt, dass er als Vertreter dieser Förderstelle, die Aufgabe hat, die getätigten Investitionen zu kontrollieren. Er berichtet, dass alleine die Steiermark ein Straßennetz von 25.000 km Länge aufweist und sich etwa ein Viertel des österreichischen Straßennetzes im Bereich der Ost- und Weststeiermark befindet. Des Weiteren macht er darauf aufmerksam, dass die Förderstellen eine Regressforderung geltend machen können, wenn ersichtlich wird, dass die Gemeinde ihre Pflicht zur Erhaltung des Straßennetzes verletzt.
Herr DI Reiterer spricht in diesem Zusammenhang die Verkehrssicherheit an. Er erklärt, dass die meisten Straßen bereits vor vielen Jahren angelegt wurden und aufgrund des Verkehrsaufkommens ein Regelprofil erstellt wurde. Er erwähnt als Beispiel die Lannachbergstraße bzw. die Oberblumeggstraße, welche eine asphaltierte Fahrbahnbreite von 4 m aufweisen und erklärt, dass hierbei das Regelprofil L3 zur Anwendung gelangt, welches ländliche Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung kennzeichnet. Diese Straßen sind für die Begegnung eines PKWs mit einem anderen PKW bzw. für die Begegnung eines LKWs mit einem einspurigen Fahrzeug geeignet.
Des Weiteren teilt er mit, dass das Regelprofil L4 jene Straßen kennzeichnet, auf denen nur eine Begegnung eines PKWs mit einem einspurigen Fahrzeug möglich ist bzw. Straßen mit einem Regelprofil L5 nur für Begegnungen eines PKWs mit einem einspurigen Fahrzeug mit einer niedrigeren Geschwindigkeit geeignet sind.
Zusammenfassend erklärt er, dass auf den Straßen der Marktgemeinde Lannach eine Begegnung mit einem LKW innerhalb der Fahrbahn nicht möglich ist.

Herr DI Reiterer empfiehlt im Zeitraum der Tauwetterperiode eine 6-t-Beschränkung verordnen zu lassen und weist darauf hin, dass für eine Gewichtsbeschränkung in der restlichen Zeit die Verkehrsfrequenz eine große Rolle spielt. Er berichtet, dass sich sehr viele Straßenzüge der Marktgemeinde Lannach für Durchzugsverkehr eignen und meint, dass dies zu einem Problem führen könnte. Weiters weist er darauf hin, dass es auf solchen Straßen unbedingt erforderlich ist, Tonnagenbeschränkungen zu verordnen, um bestimmte Verkehrserreger auszugrenzen. 
Abschließend teilt er mit, dass er erstmalig damit konfrontiert war, ein Gutachten für die Aufhebung einer Gewichtsbeschränkung zu erstellen, da alle übrigen Gemeinden darauf bedacht sind, die Subventionen der Förderstellen weitgehend zu schützen. 

Der Bgm. berichtet über ein aktuelles Beispiel, wo 4-achsige LKWs Lasten auf der Verbindungsstraße zwischen Lannach und Mooskirchen geführt haben. Er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass die Gemeindestraßen bereits Jahrzehntelang von Kraftfahrzeugen befahren werden, die ein weitaus höheres Gesamtgewicht als 18 Tonnen aufweisen. Entsprechend dieser geübten Praxis hat er in der damaligen Sitzung den Antrag gestellt, eine 32-t-Beschränkung verordnen zu lassen. 
Weiters meint er, dass es ein Verbrechen an die Gemeinde wäre, die Freigabe sämtlicher Gewichtsbeschränkungen zu beantragen, da der Gemeinde dadurch erheblicher Schaden zugefügt werden würde und die Verkehrssicherheit darunter massiv leiden würde.

Er teilt mit, dass sich die Lastverteilung zwischen einem Sattelkraftfahrzeug und einem 3–4-Achser hinsichtlich des Drucks, welcher auf die Straße ausgeübt wird, weitestgehend unterscheidet.
Abschließend stellt der Bgm. erneut den Antrag, der 32-t-Beschränkung auf Gemeindestraßen die Zustimmung zu erteilen. 

GR Steiner erkundigt sich danach, warum auf Landesstraßen eine 22-t-Beschränkung, ausgenommen für Sattelfahrzeuge, vorherrscht, obwohl Sattelfahrzeuge eine angeblich schlechtere Lastverteilung aufweisen als andere Fahrzeuge.
Herr DI Pickl antwortet, dass die Tonnagenbeschränkung auf Landesstraßen laut Gesetzgebung tatsächlich nicht für Sattelfahrzeuge gilt. Weiters gibt er an, dass es in diesen Bereichen noch einige Unklarheiten gibt und es vernünftiger wäre, wenn Beschränkungen hinsichtlich der Achslasten von Fahrzeugen festgelegt würden.

GR Steiner spricht die Hinweistafel auf der Brücke an der Sankt Josefer Straße an, welche eine 22-t-Beschränkung, ausgenommen von Sattelfahrzeugen, aufweist und möchte wissen, ob dies damit zusammenhängt, dass die Lastverteilung eines Sattelfahrzeuges auf dieser kurzen Brücke anders ist als auf einer längeren.
Herr DI Pickl antwortet, dass sich bei einem Sattelfahrzeug maximal 1–2 Achsen gleichzeitig auf der Brücke befinden, hingegen bei einem 3–4-Achser die gesamte Achslast.
Gem.Kassier Fröhlich möchte auf die grundsätzliche Problematik dieser Angelegenheit näher eingehen und ist der Meinung, dass die vorherrschende Illegalität in dieser Angelegenheit der Legalität zugeführt werden sollte.
Weiters meint er, dass eine entsprechende Sanierung der Straßen erfolgen sollte, um dem aktuellen Verkehrsaufkommen standzuhalten. Er erklärt, dass es wichtig wäre, den Bürgern eine entsprechende Rechtssicherheit zu verschaffen, wenn sie Lasten auf Gemeindestraßen führen.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass sich im Gemeindegebiet von Lannach ein Straßennetz mit einer Länge von 63 km befindet und in den letzten 10 Jahren etwa 40 km, den heutigen Anforderungen entsprechend, neu ausgebaut wurden, damit die Straßen den heutigen Anforderungen entsprechen. Weiters teilt er mit, dass er darin bestrebt ist, diese Straßen in gutem Zustand zu erhalten und er sich aufgrund dessen bemühen wird, die derzeitige Gewichtsbeschränkung beizubehalten. 
GR Ing. Doppelreiter erwähnt, dass es sinnvoller wäre eine Beschränkung der Achslasten festzusetzen. Weiters berichtet er, dass der Bgm. das Ansuchen eines Bürgers um Ausnahmegenehmigung, welcher im letzten Winter dringend eine Heizöllieferung benötigt hätte, abgelehnt hat. Der Bgm. antwortet, dass diese Aussage unwahr sei.
Des Weiteren spricht er die Verordnung der 32-t-Beschränkung an und weist auf die Rechtswidrigkeit dieser Angelegenheit hin, da der Bgm. diese Beschränkung ohne entsprechenden Gemeinderatsbeschluss beantragt hat.

Er teilt mit, dass er die von GR Steiner verlesenen Anträge unterstützen wird, da sie den Lannachern Bürgern zugute kommen.

Der Bgm. berichtet den Mitgliedern des Gemeinderates, dass ein Straßenausbau, welcher einer Belastung von 40 Tonnen standhalten müsste, etwa EUR 200.000 pro km kosten würde.

GR Dr. Thaller zeigt sich über die Entwicklung dieser Diskussion verwundert und weist darauf hin, dass bei erstmaliger Behandlung dieses Themas im Gemeinderat vorgeschlagen wurde, die bestehende 18-t-Beschränkung beizubehalten, jedoch Zusatztafeln anzubringen, welche Anrainer und Zulieferverkehr von dieser Beschränkung ausnimmt. Weiters teilt er mit, dass der Bgm. diese Möglichkeit der Beschränkung abgelehnt hat und in weiterer Folge eine 32-t-Beschränkung verordnen ließ, ohne einen dahingehenden Gemeinderatsbeschluss gefasst zu haben. Er berichtet, dass der Bgm. infolge der Erlassung der 32-t-Verordnung die entsprechenden Verkehrstafeln bestellt hat und der Lieferant nun auf eine Bezahlung der Rechnung wartet. Er weist darauf hin, dass es seitens des Gemeinderates keine mehrheitliche Zustimmung zur Bezahlung dieser Rechnung gibt, da die Erlassung dieser Verordnung rechtswidrig ist. Des Weiteren zeigt er auf, dass aus den genannten Anträgen eindeutig hervorgeht, dass die Gemeinderäte der SPÖ-Fraktion und FPÖ-Fraktion, sowie GR Pinter eine 18-t-Beschränkung befürworten.
Daraufhin verliest der Bgm. den GR-Beschluss vom 28.06.2004 betreffend Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen.

GR Steiner weist darauf hin, dass die Hauptstraße keine Gewichtsbeschränkung aufweist, es jedoch sinnvoll wäre, auch diesen Straßenzug mit einer 18-t-Beschränkung, ausgenommen Anrainer und Zustellverkehr, zu versehen, damit diese nicht als Durchzugsstraße verwendet werden kann.
Weiters spricht er die Situation in der Lannachbergstraße an, und teilt mit, dass sich durch die Verordnung der 32-t-Beschränkung hinsichtlich der Straßenbenützung durch LKWs nichts geändert hat.
Der Bgm. stellt den Antrag, den Beschluss hinsichtlich der generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung aufzuheben und die Verordnung der 32-t-Beschränkung, nach einer nochmaligen Überprüfung der Straßenbauten, anzunehmen. Die Gemeinderäte Fröhlich, Scheiring, Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter, Dr. Thaller, Steiner, Kienreich und Pinter stimmen dagegen. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
GR Steiner verliest nochmals die Anträge der Gemeinderäte Fröhlich, Ing. Doppelreiter, Kienreich, Mag. Neckermann, Pinter, Scheiring, Steiner und Dr. Thaller:

Die Bezirksverwaltungsbehörde wird gebeten, die verordnete Gewichtsbeschränkung 32 t auf den Gemeindestraßen zurückzunehmen, da der Antrag auf Erlassung durch den Bürgermeister rechtswidrig ist.

Die Gemeinderäte Fröhlich, Ing. Doppelreiter, Kienreich, Mag. Neckermann, Pinter, Scheiring, Steiner und Dr. Thaller stimmen dafür. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Somit gilt der Antrag als angenommen.
Weiters weist er darauf hin, dass der Beschluss des Gemeinderates vom 14.06. und 28.06.2004 „Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen“ vom Bürgermeister zu vollziehen ist.

Antrag auf Erlassung einer Gewichtsbeschränkung 18 t ausgenommen Anrainer und Zustellverkehr auf den Gemeindestraßen Hauptstraße, Breitenbachstraße, Oberblumeggstraße, Teiplstraße, Untere Teiplbergstraße, Moarbauerweg, Stoisserweg, Thalerhofweg, In der Schlieb, Frauengrabenweg und Klugweg. Die Gewichtsbeschränkung am Apfelweg ist zu belassen.
GR Steiner erkundigt sich danach, ob der Apfelweg in dieser Verordnung beinhaltet ist. Frau Dr. Millner erläutert, dass am Apfelweg ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, ausgenommen Anrainer, verordnet ist. 
Die Gemeinderäte Fröhlich, Ing. Doppelreiter, Kienreich, Mag. Neckermann, Pinter, Scheiring, Steiner und Dr. Thaller stimmen für den Antrag. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Antrag auf Überprüfung der Brücken auf zulässige Belastbarkeit.

Der Bgm. berichtet, dass Brückenüberprüfungen notwendig seien, sich jedoch auf etwa EUR 3.000,-- pro Brücke belaufen.

Er ergänzt den Antrag dahingehend, dass die Gemeinde Lannach die anfallenden Kosten für die Überprüfungen der Brücken tragen soll. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 8) Dienstvertrag Mag. Brandstätter (nicht öffentlich):

Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.
Pkt. 14) Aufnahme eines Fuhrparkmitarbeiters:

GR Scheiring stellt den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln.

GR Hubmann verlässt wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat die Daten der 9 Bewerber für die Stelle als Fuhrparkmitarbeiter anhand einer Overheadfolie zur Kenntnis.

Folgende Personen haben sich um die freie Stelle als Fuhrparkmitarbeiter beworben:
Bretterklieber Manfred, Gaube Harald, Hubmann Josef, Kavroulakis Emmanouil, Schaller Manfred, Schmölzer Karl, Seidler Martin, Stadler Andreas und Tretnjak Andreas.

Er teilt mit, dass die Bewerber Stadler, Seidler und Kavroulakis die Anstellungserfordernisse hinsichtlich der erforderlichen Führerscheingruppen nicht erfüllen.

Als Stimmenzähler werden GR Scheiring und GR Mag. Neckermann bestimmt.

Der Bgm. erklärt, dass wenn bei der 1. Abstimmung niemand der Kandidaten die Mehrheit der Stimmen erhalten sollte, mehrere Abstimmungen vollzogen werden. Jeweils die beiden Erstgereihten werden in die nächste Abstimmungsrunde übernommen. 
1 Wahldurchgang:

Es wurden 14 gültige Stimmzettel abgegeben und folgendes Ergebnis ermittelt:

1 Stimme für Gaube Harald

1 Stimme für Bretterklieber Manfred

3 Stimmen für Schmölzer Karl

3 Stimmen für Schaller Manfred

6 Stimmen für Hubmann Josef

Die Kandidaten Hubmann, Schaller und Schmölzer verbleiben in der nächsten Abstimmungsrunde.

2. Wahldurchgang:

Es wurden 14 gültige Stimmzettel abgegeben und folgendes Ergebnis ermittelt:

3 Stimmen für Schmölzer Karl
5 Stimmen für Schaller Manfred
6 Stimmen für Hubmann Josef
Die Kandidaten Hubmann und Schaller verbleiben in der nächsten Abstimmungsrunde.

Der Bgm. erklärt nochmals, dass der Bewerber, auf den die Mehrheit der Stimmen fällt als aufgenommen gilt.

3. Wahldurchgang:

Es wurden 14 gültige Stimmzettel abgegeben und folgendes Ergebnis ermittelt:

6 Stimmen für Hubmann Josef
8 Stimmen für Schaller Manfred
Somit wird die Stelle an Herrn Schaller Manfred vergeben.

Der Bgm. stellt den Antrag, eine Befristung des Dienstverhältnisses auf 6 Monate zu beschließen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Dringlichkeitsantrag „Ankauf Straßenverkehrszeichen – Erhöhung der VA-Position“:
GR Hubmann nimmt wieder an der Sitzung teil.

Der Bgm. berichtet, dass einige Rechnungen der Alpenländischen Schilderfabrik über Lieferungen diverser Straßenverkehrszeichen offen sind und teilt mit, dass zur Begleichung dieser Rechnungen eine Erhöhung der VA-Position um EUR 2.000,-- vorgenommen werden müsste. Weiters erklärt er, dass in dieser Summe nur die Beschilderung für diverse Märkte enthalten ist und nicht die Hinweistafeln betreffend die Verordnung der 32-t-Beschränkung. 
Der Bgm. stellt den Antrag, die Erhöhung der VA-Position um EUR 2.000,-- die Zustimmung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeintsantrag „Errichtung einer VA-Position für die Musikschule Lannach“:
Der Bgm. stellt den Antrag, eine VA-Position für die Musikschulleitung Lannach einzurichten und einen Betrag in Höhe von EUR 1.200,-- zu veranschlagen.

GR Mag. Neckermann enthält sich ihrer Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Instandhaltung Straßenbauten; Straßenausbesser-ungen“:

Der Bgm. berichtet, dass heute mit der Sanierung der Fugen in den Straßen begonnen wurde und vermutlich 1.500 lfm saniert werden müssen.

Weiters teilt er mit, dass hierfür eine Erhöhung der VA-Position um EUR 3.000,-- erforderlich wäre.
GR Steiner möchte wissen, ob es für die Einbringung des Teers nicht bereits zu kalt ist. Daraufhin antwortet DI Lesky, dass dies kein Problem darstellt und die Sanierungsarbeiten bereits morgen abgeschlossen sein werden.
Der Bgm. stellt den Antrag, der Erhöhung der VA-Position um EUR 3.000,-- die Zustimmung zu erteilen. Gem.Kassier Fröhlich enthält sich seiner Stimme. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Der Bgm. berichtet, dass die Erhöhung der VA-Position 1/612/6111 um EUR 1.000,-- bis EUR 1.500,-- erforderlich sein wird, um einige weitere Straßenstücke zu sanieren.

Gem.Kassier Fröhlich weist darauf hin, dass im vergangenen Jahr einige Personen Schotterlieferungen erhalten haben, ohne zu wissen, wo dieser gelagert werden soll. 
Daraufhin antwortet der Bgm., dass die Lieferungen auf Ansuchen der Besitzer erfolgten.

Der Bgm. stellt den Antrag, die VA-Position um EUR 1.500,-- zu erhöhen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Dringlichkeitsantrag „Bericht der Kassaprüfer“:

GR Steiner beginnt mit der Verlesung des Protokolls der Kassaprüfung vom 12.10.2004.

Der Bgm. fragt die Mitglieder des Gemeinderates, ob dieser Punkt nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden sollte.

GR Scheiring teilt mit, dass die Berichterstattung der Kassaprüfer öffentlich abgehalten werden kann, da im Protokoll keinerlei Namen genannt werden.
Daraufhin setzt GR Steiner mit der Verlesung des Protokolls fort.

Der Bgm. teilt mit, dass er seine Stellungnahme in der nächsten Sitzung des Gemeinderates verlesen wird.

Dringlichkeitsantrag „Ankauf Grundstück Schlossstraße 1“:

GR Steiner teilt den Mitgliedern des Gemeinderates mit, dass das Immobilienmaklerbüro Mölzer ein Angebot an die Marktgemeinde Lannach hinsichtlich eines Ankaufs des Grundstückes in der Schossstraße 1 gerichtet hat.

Der Bgm. berichtet, dass dieses Angebot am heutigen Tage im Marktgemeindeamt eingelangt ist und als Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung aufgenommen wird. Weiters informiert er darüber, dass seitens des Gemeinderates bereits der Beschluss gefasst wurde, dieses Grundstück zu einem Preis von ATS 4 Mio. (EUR 290.000) anzukaufen. Er teilt mit, dass das Angebot des Büros Mölzer weitaus höher ist und zum damaligen Zeitpunkt ein Schätzgutachten erstellt wurde. Er ist der Meinung, dass ein höherer Verkaufspreis als EUR 290.000 nicht gerechtfertigt sei.
GR Steiner bringt dem Gemeinderat das Angebot des Büros Mölzer zur Kenntnis, welches einen Kaufpreis in Höhe von EUR 378.000,-- für das Grundstück im Ausmaß von 3.180 m² vorsieht.
GR Steiner stellt den Antrag, das Grundstück seitens der Marktgemeinde Lannach gemäß Angebot des Büros Mölzer zu erwerben.

Der Bgm. meint nochmals, dass dieses Angebot weitaus überhöht ist und fragt GR Steiner, warum dieses Grundstück seitens der Marktgemeinde Lannach erworben werden sollte.

Daraufhin antwortet GR Steiner, dass bereits alle, im Zentrum liegenden, Grundstücke von der Gemeinde verkauft wurden. Er ist der Meinung, dass der Erwerb dieses Grundstückes seitens der Gemeinde sinnvoll wäre, auch wenn es nicht sofort verwertet werden würde. Des Weiteren berichtet er, dass im VA ein Betrag von EUR 400.000 für Grundkäufe vorgesehen ist. 

E teilt mit, dass der Eigentümer geplant hat, Wohnhäuser auf diesem Grundstück zu errichten und meint, dass die Gemeinde in der Lage wäre, das Grundstück besser zu verwerten.

Der Bgm. weist nochmals darauf hin, dass der angebotene Verkaufspreis weit überhöht ist und teilt mit, dass sich das Abtragen des, auf dem Grundstück befindlichen, Gebäudes auf etwa EUR 30.000 bis EUR 40.000 belaufen würde.
Gem.Kassier Fröhlich äußert, dass die Gemeinde eine gewisse Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen trägt und würde einen Ankauf des Grundstückes befürworten, da die Gemeinde in den letzten Jahren bereits viele Grundstücke sehr gut verwerten konnte. Weiters weist er darauf hin, dass sich eine Verwertung des Grundstückes in Verbindung mit der Steinhalle sehr gut eignen würde. 
GR Kienreich spricht sich ebenfalls für einen Ankauf des Grundstückes seitens der Gemeinde aus und weist darauf hin, dass in Folge der Nutzung der Steinhalle auch eine größere Zahl an Nächtigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen muss und sich das Grundstück für die Errichtung eines Nächtigungsbetriebes sehr gut eigenen würde. Er meint, dass im Falle einer geschäftlichen Nutzung des Grundstückes, der Kaufpreis durchaus angemessen ist.
Um etwa 21:20 Uhr wird die Sitzung auf Wunsch der ÖVP-Fraktion unterbrochen.
Um ca. 21:28 Uhr wird die Sitzung fortgesetzt.
Der Bgm. informiert den Gemeinderat darüber, dass die Mitglieder der ÖVP-Fraktion der Meinung sind, dass der angebotene Kaufpreis weit überhöht ist und eine enorme Rechtsunsicherheit betreffend das Zufahrtsrecht gegeben ist.
Der Bgm. stellt den Antrag diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen und in der nächsten Gemeinderatssitzung zu behandeln. Die Gemeinderäte Steiner, Kienreich, Pinter, Haas, Fröhlich, Scheiring, Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter und Dr. Thaller stimmen dagegen. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.

Daraufhin erklärt der Bgm. die Sitzung für geschlossen und verlässt gemeinsam mit den Gemeinderäten Krenn, Lang, Hubmann, Ing. Flecker und Hoffmann den Sitzungssaal.
*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 21:30 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 17 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


